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KUNDMACHUNG 

 
 

 
Der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026 wird  

gemäß § 93 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 - TGO 2001 
 

 
vom 01. Dezember 2025 bis 15. Dezember 2025 

 
 

im Gemeindeamt Ladis zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 
 
 
 
Innerhalb der Auflagefrist kann jeder Gemeindebewohner während der Amtsstunden des 
Gemeindeamtes in den Entwurf des Voranschlages Einsicht nehmen und hiezu 
schriftlich Einwendungen erheben. 
 
 
 

Der BÜRGERMEISTER 
der Gemeinde Ladis: 

 
HANS-GEORG PITTL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der (digitalen) Amtstafel der Gemeinde Ladis  
 
angeschlagen am: 24.11.2025 
abzunehmen am: 16.12.2025 
abgenommen am:  
 
Die Kundmachung wird im angeführten Zeitraum auch über die „Amtstafel“  
auf der Homepage der Gemeinde Ladis unter www.ladis.gv.at verlautbart. 

Finanzverwaltung 
 

Voranschlag 2026 - Kundmachung Auflage 
 

Datum: 24.11.2025 
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